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Amtliches.
Marienberg, den 8. Mai 1917.

2500000 Mark
ist das Ergebnis d«r 6. Kriegsanleihe im
hiesigen Kreise» das somit alle früheren An¬
leihen sehr beträchtlich übertrifft.

Dank gebührt allen denen, die sich nach
Kräften an der 6. Kriegsanleihe durch Zeich¬
nung beteiligt haben. Besonderen Dank aber
haben sich alle Männer und Frauen erwor¬
ben, die in so erfolgreicher Weise um die
Werbe- und Aufklärungsarbeit in der Bevöl¬
kerung sich verdient gemacht haben. Vor¬
nehmlich auf ihre Arbeit ist das schöne Er¬
gebnis zurückzuführen.

Der Königliche Landrat.
3 . Nr. L. 660.

Marienberg, den 23. April 1917.

Betr . Arbeitshilfe in der Land - und
Forstwirtschaft.

Die Herren Bürgermeisterm»che ich ans die von
dem Herrn stellv. Kommandierenden General in Frank¬
furt a.Main erlassene Verordnung über ArbeitShilfe in
der Land- und Forstwirtschaft vom7. Asiril dS. IS . (ab.
gedruckt in Nr. 32 des KreisblatteS) aufmerksam. Stach
§ 2 dieser Verordnung ist jede männliche oder weibliche
Person verpflichtet, auf Aufforderung des Bürgermeisters
ihres Wohnsitzes im Bezirk ihrer Wohnsitz- oder Nachbar-
gemeinde gegen den jeweils am Arbeitsorte üblichen Lohn
eine ihren Kräften und Fertigkeiten entsprechende land-
oder forstwirtschaftlicheArbeit insoweit zu übernehmen,
als eS ohne wesentliche Schädigung ihrer eignen Verhält-
nisse geschehen kann. Die Herren Bürgermeister wollen
von dieser Befugnis jeden nötigen Gebrauch machen.

Außerdem ist nach8 1 der Verordnung männlichen
nnd weiblichen Personen, die in der Land- und Forstwirt¬
schaft beschäftigt sind, verboten, ohne meine schriftliche
Genehmigung in eine andere alS laad- oder forstwirt¬
schaftliche Beschäftigung Ldcrzutreten und ebenso dürfen
jugendliche Personen, dir in einem Arbeitsveehältnis bis¬
her noch nicht gestände» haben, ohne mrinr schriftliche
Genehmigung eine andere als land- oder forstwirtschaft¬
liche Beschäftigung nicht annehmen.

Diese Vorschrift ist genau zu beachten. Uebertretun-
gen sind mir anznzeigen.

Der Königliche Landrat.
Thon.

Tgb. Nr. K. A. 3948.
Marienberg, den IO. Mai 1917.

Tenninkalender.
Die Herren Bürgermeister zu Alpenrod, Altstadt,

Bach, Dreifelden, vreisbach, Enspel, Giesenhausen,
Höhn-Urdorf, Hof, Kirburg, Kroppach, Langenhahn,
Lautzenbrücken, Lochum, Luckenbach, Merkelbach, Neunk-
hausen, Norken, Pfuhl, Roßbach, Schönberg, Stein-
Wingert, Wied und Hachenburg werden hiermit an die
Erledigung meiner Verfügung vom 18. April cr., be¬
treffend: Kriegerehrung und Kriegergräberfürsorge
erinnert.

Der beantwortete Fragebogen ist mir bis zum 15.
d. Mts. bestimmt oorzulegen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Freiwillige Meldung Hilfsdienst-
pflichtiger

für den Dienst in der freiwilligen
Krankenpflege.

1. Die freiwillige Krankenpflege umfaßt die Unter-
stützung des staatlichen Kriegssanitätsdienstes in dar
eigentlichen Krankenpflege, in der Krankenbeförderung
und bei der Depotverwaltung. An der Spitze stehen
der Kaiserliche Kommissar und Militärinspekteur sowie
der stellvertretendeMilitär-Inspekteur der freiwilligen
Krankenpflege.

Die freiwillige Krankenpflege wird dem Heeres¬
sanitätsdienst eingefügt und von den Militärbehörden
verwendet.

2. Meldungen Hilfsdienstpflichtiger, die nicht mehr
wehrpflichtig sind, sind an das Bezirkskommando in
Limburg oder an den Herr Territorialdelegierten der
freiwilligen Krankenpflege für di« Provinz Hessen-Nassau
zu richten.

Territorialdelegierte sind
In den Provinzen die Oberpräsidenten, in Berlin

der Polizeipräsident.
In den Meldungen ist anzugeben, ob Hilfsdienst-

pflichtige bereit sind
g.) für den Etappendienst,
b) für den Heimatdienst oder
c) für den Etappen- und Heimatdienst und
d) für welche Zeit.

Verpflichtungen aus Kriegsdauer erwünscht; Mel¬
dungen für weniger als 6 monatlicher Dauer bleiben
unberücksichtigt.

3. Tätigkeit Hilssdirnstpflichtiger in der freiwilligen
Krankenpflege kann nur durch Eingliederung in diese
Organisation nach vorangegangener ärztlicher Untersuch¬
ung ermöglicht werden.

Schlecht beleumdete Personen haben keine Aussicht
auf Annahme, Beibringung von Leumundszeugnissen
bei der Meldung wird empfohlen.

4. Die in land- und forstwirtschaftlichen sowie in
Kriegswirtschaftsbetrieben bereits tätigen Hilfsdienst¬
pflichtigen können nicht angenommen werden. Es kom¬
men in Frage:

Pfleger, Träger, Schreiber, Kaufleute, Köche
und solche Personen, die sich, soweit erforder¬
lich, für einen dieser Zweige für die freiwillige
Krankenpflege ausbilden lassen wollen. Kosten
entstehen diesen Personen dadurch nicht.

5. Gebührnisse:
A In der Etappe.

Dom Tage der Annahme durch den Territorial-
delegierten zwecks Eingliederung in die freiwillige
Krankenpflege, also auch während der Ausbildungszeit
die nach der Dienstvorschrift für die freiwillige Kranken,
pflege zuständige Löhnung, die etwa derjenigen der ver.
schiedenen Dienstgrade des Unteroffizier- und Mann-
schaftrstandes entspricht, (23,40 bis 63 Mk.) monatlich,
außerdem frei Bekleidung und Ausrüstung, freie De-
köstigung und Unterkunft oder die Geldvergütung für
diese nach den bestehenden Bestimmungen, freie ärztliche
Behandlung, Kur- und Heilmittel, freie Wäschereinigung,
Versorgung nach dem Mannschaftsversorgungsgesetz,
Marschgebührniss« bei der Einberufung und Entlassung,
Familienunterstützung, freie Lisenbahnfahrt bei gewöhn-
lichen Urlaubsreisen unter Fortbezug der Gebührnisse,
Schulgeldbeihilfen.

Die scheinbar geringe Löhnung eines Kranken-
pfleg. erfährt durch die oorangegebenen weiteren Gebühr-
nisfe eine sehr wesentl. Erhöhung, sodaß das Gesamteink.
wenn überhaupt, so doch nur unwesentlich hinter dem
der übrigen Hilssdienstpflichtigen zurückdleibt.

B fjn der Heimat.
Annähernd die gleichen Gebührnisse, wie in der

Etappe mit Ausnahme der Versorgung auf Grund des
Mannschaftsversorgungsgesetzes und der Marschgebühr¬
nisse sowie der Schulgeldbeihilfen.

6. Besörberungsuiöglichkeiteu bis zum Zugführer,
etwa Bizrfeldwebel entsprechend, vorhanden.

7. Hilssdienstpfiichtige, die sich während der Aus¬
bildung als ungeeignet erweisen, werden baldigst ent¬
lassen.

Lei Ueberweisung zur Beschäftigung oder Aus¬
bildung in der Heimat wird auf Lebensalter, Familien¬
verhältnisse, Wohnort usw. uach Möglichkeit Rücksicht
genommen.

8- Die Meldung der Hilfsdienstpflichtigen zieht zu-
nächst nicht ohne weiterer Annahme und Eingliederung
in die freiwillige Krankenpflege nach sich. Als ange¬
nommen gilt eine Person erst dann, wenn ihr der Terri-

Aer tzröe von Auchenau.
Roman von Herbert von der Osten. 52

Seine Stimme klang so nrüde und gebrochen wie die
eines Todkranken.

, Noch ist es ja nicht gewiß," suchte Marga ihn zu trösten.
„Der Zufall spielt oft so wunderbar! Vielleicht haben sie ihn
lebend gefunden, und dann wirst Du ihm verzeihen, und alles
wird gut werden."

Sie verstummte unter seinem gramvollen Blick.Sie glaubte
ja selbst nicht an das, was sie sagte, und wußte nur all¬
zugut, daß er dem Toten wohl, dem Lebenden aber nimmer¬
mehr ' verzeihen konnte. HassosWorte fielen ihrem : „Es
ist nie gut zwischen uns gewesen und wird es auch nie
sein." Tränen drängten sich in ihre Augen.

Er strich liebkosend über ihr blondes Köpfchen. „Du armes
Kind mußt das nun auch wieder alles mit durchleiden."

„Wenn ich Dir nur etwas von Deinem Kummer abneh¬
men könnte."

„Das kann keiner; aber gib mir den Brief von dem Jun¬
gen'wieder. Ich möchte ihn noch einmal lesen."Mit Hassos
Brief in seiner Brusttasche ging er hinaus, um seine Vorbe¬
reitungen zu der traurigen Reise zu treffen. Seine Schritte
waren so schiver und müde wie die eines alten Mannes.

Als alter Mann stand er vor der schmalen Bettstelle, auf
welche die Fischer vonS . den Erben von Buchenau gelegt
hatten. Fürstlich belohnte er die Männer, die versucht hatten,
seinen Sohn zu retten. Dann kehrte er mit dem Toten
heim nach Buchenan. Tränenlos, wie versteinert vor Schmerz
schritt er hinter dein Sarge her. Jedes Wort des Beileids
wies er schroff zurück.

Sobald die Trauerfeier vorüber war, schloß er sich in
seinem Zinnner ein, teilitahmslos gegen alles, was um ihn
her geschah.

Marga sorgte für die Gäste. Die Freunde des Haitses, d»e
oft die Unselbständigkeit der reizenden Frau von Hohenegge
belächelt hatten, sahen mit Erstaunen, wie gut Marga zu be¬
stimmen verstand. An alles hatte sie gedacht. Jeden: der vie¬
len hochgestellten fremden Gäste wies sie den rechten Platz

»an; für jeden hatte sie ein passendes Wort. Ihrer Geistes¬

gegenwart allein verdankte es Hans Dietrich, daß allgeinein
an einen„Unglücksfall"geglaubt wurde.

Der einzige, der im stillen daran zweifelte, war Hassos
Oberst; denn er wußte, daß der Tote nach Schluß seiner
Dienstzeit beabsichtigt hatte, sofort heiiuzukehren. Er konnte
deshalb nicht an die Segelfahrt glauben, zu der sich Hasso
mit Berliner Freunden verabredet haben sollte.

Anneliese war der Tag des Begräbnisses verschwiegen wor¬
den, weil der Freiherr weder sie noch irgend einen von ihrer
Familie bei der Trauerfeier dulden wollte.

Friedrich Karl war das sehr angenehm. Er liebte Be¬
gräbnisse nicht. Da er immer nur das für ihn Bequemste
glaubte, so war er zivar jetzt felsenfest davon überzeugt, daß
nur ein unglücklicher Zufall Hassos Tod verschuldet hatte;
aber er fürchtete, daß der traurige Akt trotzdem allerlei trübe
Empfindungen wecken könnte;die besser vermieden wurden.
In dieser Zeit, da er den überglücklichen Bräutigam spielen
mußte! Denn Natalie Kronheim war eine sehr anspruchsvolle
Braut und die Mitgift noch nicht ausgezahlt.

14. Kapitel.
In dem Schmidtschen Hanse herrschte Angst und Auf¬

regung. Der Vater ivich nicht von dein Lager seines einzigen
Kindes, dessen schivacher Lebensfaden jede Stunde zu zer¬
reißen drohte; aber der so lange erwartete Tod zögerte»roch
immer. Rach einigen Wochen zeigte sich Rosa stark genug, um
mit Anneliese nach dem Süden zu reisen; denn dem jungen
Mädchen zuliebe hatte sie ihrem Herzenswunsch, in Hohen¬
egge den Tod zu erwarten, entsagt, weil sie wußte, daß An¬
neliese so nahe von Buchenau nicht gesunden könnte.

Marga Hohenegge hätte sich der Nichte in dieser traurigenSeit auch genähert;denn sie glaubte fest an die selbstlos reineiebe der kindlichen Braut;aber ihr Mann war nicht davon
zu überzeugen. Schroff verbot er jeden Briefwechsel mit der
Verhaßte». Ihr Raine sogar durfte in seiner Gegenwart nicht
genannt werden.

Acht Wochen waren vergangen. Von grauen Nebeln ein-
gesponneii. düster und einsam lag Schloß Buchenan. Farb-
und lichtlos spannte sich der Novemberhimmel darüber ans.
In den Parkwegen raschelte das dürre Laub. Die Schwalben,
die in beti alten Buche»»ihre Nester hatten, waren sortgezogen.

Marga wußte nicht mehr, was sie tun sollte, um ihren
Mann seinem Tiefsinn zu entreißen. Er kümmerte sich um
»richts. In seinem Zinnner saß er die halben Tage und brü¬
tete vor sich hin, oder er streifte einsam durch die Forsten.
Stundenlang konirte er auf seine»» Lieblingsplatze, an die
alte Eiche gelehnt, stehen und auf das Meer hinausstarren,
das ihm den Sohn genomrnen. Was er dabei empfand,
»virßte niemand. Er sprach sich gegen keinen aus und duldete
es auch nicht, daß jemand an seine Wunde rührte.

Ein kalter, stürmischer Tag, der letzte des Novembers.
Hans Dietrich»var lange an Hassos Grab gewesen. Jetzt

saß er an seinein Schreibtische. Bor ih>n lag ein großer vier¬
eckiger Bogen, wie inan ihn zu Eingaben zu benutzen pflegt.
Den markigen Schriftziigen. welche ihn bedeckten, sah»nan es
nicht an, mit wie wehem Herzen sie geschrieben waren.

Mit uinflortem Blick starrte der Freiherr auf das Doku-
inent, durch das die Herrschaft Buchenau»nit all ihren For-
sten und Liegenschaften dem Kaiser als Geschenk von dem
letzten Hohenegge angeboten wurde.

Marga, die über die Schivelle des Zimmers trat, hörte
den schmerzlichen Seufzer, mit dem Hans Dietrich seinen Na¬
me» unter die Schenkungsurkunde setzte. Ueber ihr trauriges
Gesichtchen glitt es wie ein Sonnenstrahl. „Du wirst nicht der
letzte Hohenegge sein," sagte sie leise.

Verständnislos blickte Hans Dietrich minutenlang in die
verklärt leuchtenden Angen seiner Fran.

„Ich »vagte es zuerst auch gar nicht zu glauben, nnd
deshalb sprach ich Dir noch nicht davon," flüsterte sie. „Seit
heute aber»veiß ich es bestimmt. Unser Kind lebt."

Wie eine heiße Welle überflutete daß Glück des Mannes
Herz. „Unser Kind," wiederholte er iinmer wieder ivie ein
Träumender. „Ist es denn möglich?Kann es denn Wahrheit
sein?"

Er drückte das Gesicht in die gefalteten Hände. Worte fand
er nicht. Es war zu jäh. zu plötzlich über ihn gekoimnen nach
all dem Leide, dieses große Glück.

Marga sah, daß seine Wiinpern feucht wurden. Mit um
endlicher Zärtlichkeit streichelte sie sein voin Kmnmer dieser
Wochen ergrautes Haar. „Nun wirst Du auch den Schinerz
über Hassos Tod verwinden." sagte sie inina. 232,2Q

Ja



torialdelcgierte eine Einberufungsmitteilung hat zugehen
lassen.

9. Die Ausbildung kann in etwa 4 -- 8 Wochen
beginnen, sodaß dem Einzelnen genügend Zeit zur Re¬
gelung seiner häuslichen Verhältnisse bleibt.

Die Kriegsamtsftelle Frankfurt a. M.
Stellvertretendes Generalkommando des

18. Armeekorps.
Frankfurt a. M , 24. Mai 1917.

Verordnung
Betr. : Schweigepflicht der Hilfsdienstpflich¬

tigen usw.
Auf Grund des § 9b des Gesetzes über den Be¬

lagerungszustandvom 4. Juni 1851 in der Fassung
des Reichsgesetzes vom 11. Dezember 1915 bestimme
ich für den mir unterstellten Korpsbezirk und - im
Einvernehmen mit dem Gouverneur - auch für den
Befehlsbereich der Festung Mainz:

8 1-
Den bei mil. Dienststellen auf Grund des Hilfs-

dienstgesetzes oder freiwillig ehrenamtlich oder gegen
Vergütung beschäftigten Zivilpersonen ist es verboten,
anderen Personen über Art und Gegenstand ihrer Tätig¬
keit bei der militärischen Dienststelle oder über die ihnen
auf Grund dieser Tätigkeit bekannt gewordenen Tat¬
sachen Mitteilungen zu machen, wenn sich die Pflicht
zur Geheimhaltung aus der Natur der Sache oder
aus einer besonderen Weisung der milirärischen Dienst¬
stelle ergibt.

8 2.
Dieses Verbot bleibt auch nach der Beendigung

des Dienstverhältnisses bei der militärischen Dienststelle
bestehen.

8 3.'
Zuwiderhandlungen, sowie Aufforderung oder An¬

reizung zu Zuwiderhandlungenwerden, soweit die be¬
stehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen,
mit Gefängnis bis zu einem Jahr , beim Dorliegen
mildernder Umstände mit Hast oder Geldstrafe bis zu
1500 Mk bestraft.

Der stellvertretende Kommandierende General.
Riedel, Generalleutnant.

Nachtrag
Nr. Mc. 1700/4. 17. K. % A.

zu dev Bekanntmachung Ne. 5O0|2. \7.
A . A. A. vom h Blärz betreffend
Bes <chlcrgnahine , Bestandserhebung rrnd
Enteignung von fertigen , gebrauchten
und ungebrauchten Gegenständen aus

Aluminium.
Vorn JO. Mai J9J7.

Nachstehende Abänderungen und Ergänzungen zur
BekanntmachungNr. Mc. 500/2. 17. K. R. Ä. vom
1. März 1917, betreffend Beschlagnahme, Destands-
erhebung und Enteignung von fertigen, gebrauchten und
ungebrauchten Gegenständen aus Aluminium, werden
hierdurch auf Ersuchen des Königlichen Kriegsministeri-
ums zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem
Bemerken, daß soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider¬
handlung gegen die Vorschriften über Beschlagnahme
und Enteignung nach § 6 der Vekanntnrachungüber
die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24 . Juni 1915
(Reichs-Gesetzbl. S. 357) in Verbindung mit den Nach-
tragsbekantmachungenvom 9. Oktober 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 645), vom 25. November 1915 (Reichs-
GesetzblS . 778), vom 14. September 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 1019) und vom 4. April 1917 (Reichs-
Gesetzbl.S . 316), und jede Zuwiderhandlung gegen die
Meldepflicht nach 8 0 der Bekanntmachung über Dor-
ratserhebungen vom 2. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 54) in Verbindung mit den Nachtragsbekanntmach¬
ungen vom3. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 549)
und vom 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 684)
bestraft wird. Auch kann der Betrieb des Handels-
g werbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung
ucnzuoerläsfiger Personen vom Handel vom 23 . Sep¬
tember 1915 (Reichs-Gesetzbl. 5 . 603) untersagt werden.

I.
8 7 erhält folgende Fassung:

8 7.
Meldepflicht, Enteignung und Ablieferung

der beschlagnahmten Gegenstände.
Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände

unterliegen, unbeschadet aller bisher erstatteten Meld¬
ungen, der Meldepflicht durch den Besitzer. Sie werden
durch besondere an den Besitzer gerichtete Anordnungen
oder durch öffentliche Bekanntmachungen enteignet
werden. Sobald ihre Enteignung angeordnet ist, sind
sie, soweit erforderlich, auszubaue» und an dir Sam-
melstellen abzuliefern.

Die enteigneten Gegenstände, die nicht innerhalb
der in der Enteignungsanordnungvorgeschriebencn Zen
abgeliefert sind, werden auf Kosten der Ablieferungs¬
pflichtigen zwangsweise abgeholt werden.

II.
8 9 erhält folgende Fassung:

8 9.
Uebernahmepreis.

Der von den beauftragten Behörden zu zahlende
Uebernahmepreis wird auf
12,00.̂ für jedes kg- Aluminium ohne Beschläge*) und
9,60 JL für jedes kg Aluminium mit Beschlägen*)

hstSesetzt.

Diese Uebernahmepreise enthalten den Gegenwert
für die abgelieserten Gegenstände einschließlich aller mit
der Ablieferung verbundenen Leistungen, wie Ausbau
und Abliesernng bei der Sammelstelle. Ablieferer, die
mit vorbezeichneten Uebernahmepreisen nicht einverstanden
sind, haben dies sogleich bei der Ablieferung zu erklären-
In Fällen, in denen eine gütliche Einigung über den
Uebernahmepreis nicht erzielt ist, wird dieser gemäß
der 8§ 2 und 3 der Bekanntmachungüber die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 auf An¬
trag durch das Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft
Berlin, W 10, Diktoriastraße 34, endgültig festgesetzt.
Ablieferer, welche die in 8 9 der alten Fassung genannten
Uebernahmepreise von 7 JL  für jedes kg Aluminium
ohne Beschläge und von 5,60 Jl-  für jedes kg Alumi¬
nium mit Beschlägen bereits erhalten haben, können bei
der beauftragten Behörde die Nachzahlung des Unter¬
schiedes zwischen den neuen Uebernahmepreisen und den
bereits gezahlten beanspruchen. In den Fällen, in denen
diese Ablieferer bereits einen Antrag auf Festsetzung
des Uebernahmepreises an das Reichsschiedsgerichl für
Kriegswirtschaft gerichtet haben, können sie, falls sie
nunmehr mit den neuen Uebernahmepreisen einverstanden
sind, den Antrag beim Reichsschiedsgericht für Kriegs-
wirlschaft zurückziehen und die Quittung gegen einen
Anerkenntnisschein mit den höheren Uebernahmepreisen
austauschen. Die Annahme des Anerkenntnisscheines
schließt auf alle Fälle die weitere Inanspruchnahme des
Reichsschiedsgerichts für Kriegswirtschaft aus.

III.
Hinzugefügt wird §11:

8 11.
Ablieferung von nicht beschlagnahmten

Gegenständen aus Aluminium.
Außer den in § 2 der Bekanntmachung nebst An¬

merkung bezeichneten Gegenständen dürfen abgeliefert
und müssen von den Sammelstellen angenommen werden:

sämtliche übrigen Materialen und Gegenstände
aus Aluminium sowie Altmaterial zu einem
Preise von 2,50 M.  für jedes kg Aluminium.

Den Materialien und Gegenständen anhaftenden
Teile aus anderen Stoffen sind vor der Ablieferung zu
entfernen.

Die Bewilligung anderer Uebernahmepreise oder
die Anrufung des Reichsschiedsgerichts zwecks Fest¬
setzung eines anderen Uebernahmepreises kommt für
diese abgelieferten Materialien und Gegenstände nicht
in Frage.

Frankfurt a- M., den 10. Mai 1917.
Stellv ertretendes Gen eralkvmmando.

18. Armeekorps.

Frankfurt a. M , den 26. April 1917.
Stellvertretendes Generalkommando des

18. Armeekorps.
Verordnung

Betr : Verhalten gegenüber Kriegsgefangenen.
Bezüglich des Verhaltens gegenüber Kriegsge¬

fangenen treten mit der Veröffentlichungdieser Ver¬
ordnung für den mir unterstellten Korps bezirk und
— im Einvernehmen mit dem Gouverneur - auch
für den Befehlsbereich der Festung Mainz die folgen¬
den Bestimmungen in Kraft:

1.
Das Zustecken von Eßwaren oder anderen Sachen

an Kriegsgefangene, das unbefugte Verkaufen, Der.
tauschen oder Verschenken von Sachen, insbesondere
die unbefugte Verabreichung alkoholischer Getränke an
Kriegsgefangene sowie das unbefugte Einbringen von
Sachen in ein Kriegsgefangenenlagerist verboten.

2.
Privatpersonen ist es verboten, Briefschaften von

Kriegsgefangenen oder an Kriegsgefangene in Empfang
zu nehmen oder zu besorgen.

3.
Verboten ist jeder schriftliche, rnündliche oder sonstige

Verkehr hierzu nicht berechtigter Personen mit Kriegs¬
gefangenen, insbesondere jeder gegen die guten Sitten
verstoßende Verkehr weiblicher Personen mit Kriegs¬
gefangenen.

4.
Verboten ist jede Förderung des Entweichens von

Kriegsgefangenen, sowie jede Unterstützung entwichener
Kriegsgefangener, namentlich durch Gewährung von
Unterkunft, Nahrung und Kleidung, Derabfolgung von
Geldmitteln, Verschaffung von Arbeitsgelegenheit oder
Beschäftigung im eigenen Haushalt.

Von der Anwesenheit entwichener Kriegsgefangener
ist unverzüglich der nächsten Polizeibehörde Mitteilung
zu machen.

5
Unter Kriegsgefangenen sind alle Militär- und

Zivilgefangenen zu verstehen, gleichgiltig ob sie sich in
Kriegsgefangenenlagern selbst, in Lazaretten oder aus
einer Arbeitsstelle befinden.

6.
Zuwiderhandlungen werden auf Grund des Z 9 b

des Gesetzes über den Belagerungszustand vom4. Juni
1851 in der Fassung des Reichsgesetzes vom 11. De¬
zember 1915 mit Gefängnis bis zu einem Jahr , beim
Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder Geld-
strafe bis zu 1500 Mk. bestraft.

7.
Der Versuch ist strafbar.
Die Verordnungen vom 25. II - 1914 - lila

Nr. 44110/3575 27. 2. 1915 V. III b Nr.
1317/1796 23. 6- 1915 - 111b Nr. 13083/5882

- und 23. 10. 1915 - III b Nr. 23036/10400 —
werden aufgehoben.

Der stellvertretende Kommanditrende General
Riedei, Generalleutnannt.

Frankfurt a/M ., den 28 April 1917.
2000 Dark Belohnung.
Unsere Feinde sind am Werk, im Deutschen Volke

Unzufriedenheit und Zwietracht zu errregen.
Deutschland soll um die Früchte seiner mit großen

Opfern an Gut und Blut errungenen Erfolge gebracht
werden.

Selbstverständliche Pflicht jedes Deutschen ist es,
zur Entlarvung solcher Agenten im feindlichen Solde
deizutragen. Sie treiben im Gewände bürgerlicher
Biedermänner, politischer Agitatoren, ja auch in feld¬
grauer Maske ihr hochverräterisches Handwerk.

Wer einen solchen Verbrecher zur Bestrafung bringt,
erhält obige Belohnung.

Der flellverttelenor Kommandierende General
Riedel, Generalleutnant.

Berlin, den 11. April 1917.
2n Ausführung der Bekanntmachung der Reichs-

bekleidungsstelle über die Versorgung der in der Kriegs¬
wirtschaft tätigen bürgerlichen Personen sowie der Hilfs-
dienstpflichtigen mit Web-, Wirk-, Strick-, und Schuh¬
waren vom 27. März 1917 (Mitteilungen der Reichs-
bekleidungsstelleNr. 9 L. 2) wird folgendes be¬
stimmt:

Zuständige Stellen im Sinne des 8 9 der oor-
bezeichneten Bekanntmachung sind bei Betrieben,
die der Gewerbeaufsicht unterstehen, die Gerverbe-
inspektoren, bei Betrieben, die der Bergaufsicht
unterstellt sind, die Vergreoierbeamten, im übri¬
gen die Ortspolizeibehörden.

Wir ersuchen, hiernach das Weitere zrr oeran-
lassen, insbesondere für Bekanntgabe dieser Aussüh-
rungsbestimmung zu sorgen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
2. V. Qr . Göppert.

Der Minister des Innern.
2. A Kirchner.

Marienberg, den 4. Mai 1917. -
Wird veröffentlicht.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Marienberg, den 10. Mai 1917.

An die Herren Bürgermeister der Landge¬
meinden des Kreises.

Für die Aufstellung der Finanztabelle der Ge¬
meinden des Kreises pro 1917 wollen Sie mir bis
zum 25. d. Mts . bestimmt folgende Angaben machen:

1. Reineinnahmen aus Forsten im Rechnungsjahre
1917.

2. Reineinnahmen, aus sonstigen Liegenschaften im
Rechnungsjahre 1917.
Wo die tatsächliche Reineinnahme noch nicht fest¬

steht, ist der mutmaßliche Betrag anzugeben.
Es dürfen nicht die Summen des Titels 4 bezw.

3 des Voranschlages, sondern es müssen die wirklichen
Einnahmen abzüglich der Ausgaben, welche durch die
Bewirtschaftung der Waldungen und sonstigen Liegen¬
schaften entstehen, angegeben werden. Die Jagdpacht
ist den Einnahmen aus Forsten zuzurechnen.

Der gesetzte Termin ist genau rlnzuhaltrn.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

J . Nr. L. 415.
Marienberg, den 8 . Mai 1917.

Die s. Zt. in dem Gehöfte des Hermann Lauter¬
bach zu Alhausen, Gemeinde Stein-Wingert, festgestellte
Maul- und Klauenseuche ist erloschen! die Schutzmaß-
regeln werden mit dem heutigen Tage wieder aufge¬
hoben.

Der Königliche Landrat.
Marienberg, den 10. Mai 1917.

Bekanntmachung.
Das hier bestellte Saatgut an Gerste und Hafer

ist eingetroffen und kann am Lager des Konsumverein
»Westerwald" am Bahnhof Marienberg in Empfang
genommen werden. Füllsäcke sind mitzubringen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Marienberg, den 8. Mai 1917.

Die Wahl des August Kohlhaas und des Peter
Alhäuser zu Schöffen der Gemeinde Luckenbach habe
ich bestätigt.

Zum Dürgermeisterstelloertreter wird der August
Kohlhaas ernannt.

Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.
Thon

Marienberg, den 10. Mai 1917.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Wir ich festgestellt habe, sind teilweise immer noch

Mahlbeschrinigungen im Gebrauch, auf denen der Satz
von 18 Pfund Monatskopfmenge in der „Anmerkung"
nicht abgeändert ist Die Herren Bürgermeister ersuche
ich, daher sämtliche auf Lager noch befindlichen For¬
mulare zur Vermeidung von Jrrtümern aus den Satz
von 13 Pfund nunmehr restlos abzuändern.

Ferner ist in einigen Fällen beschlagnahmter Hafer
durch die Herren Bürgermeister unbefugt zur Aussaat
bezw. als Futterhafer freigegeben worden. Hierzu
mache ich bekannt, daß nunmehr beschlagnahmter Hafer
überhaupt nicht mehr freigegeben werden darf und daß



der bei der letzten Nachschau abgenommene bezw- als
abgabepflichtig festgestellte Hafer restlos zur Ablieferung
kommen muß. Die Tmpfangsstelle wird den Herren
Bürgermeisternnoch mitgeteilt.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . Nr. L . 775. ~

Marienberg, den 10. Mai 1917.
Zur besonderen Beachtung der Herren

Bürgermeister.
Bis spätestens Montag , den 14. d. Mts ., vor-

mittags 10 Uhr, sind mir von den in den einzelnen
Gemeinden vorhandenen Dreschmaschinen mit Kraftan¬
trieb und Antriebsmaschinen die in den untenstehenden
Mustern geforderten Angaben zu machen. Kann bis
zu dem angegebenen Zeitpunkt schriftlich nicht mehr
berichtet werden, so sind mir die gewünschten Angaben
rechtzeitig telephonisch mitzuteilen. Wenn die Mitteilung
durch das Telephon erfolgt, muß schriftlicher Bericht
noch nachträglich erstattet werden. Die Erhebung ist
außerordentlich wichtig, weil die Besitzer, von deren
Maschinen die gewünschten Angaben nicht gemacht sind,
damit rechnen müssen, daß ihnen die erforderlichen Ar¬
beitskräfte und Betriebsstoffe alsdann nicht zugewiesen
werden können.

Der Königliche Landrat.
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Marienberg, den 10. Mai 1917
Betr : Auszahlung der Verpflegungsgelder

für die Kartoffelrrvisionskommandos.
Nachdem jetzt sämtliche Rechnungen für die Un¬

terbringung und Verpflegung der Kartoffelrevisions-
kommandos bei mir eingegangen sind, habe ich die
Auszahlung der in Rechnung gestellten Beträge an die
Kreiskommunalkasse Hierselbst beim Herrn Regierungs¬
präsidenten in Wiesbaden beantragt. Nach Üeberwei-
fung der Gelder ergeht weitere Bekanntmachung. Die
Herren Bürgermeister ersuche ich, alsdann die forder-
ungsberechtigten Personen in Kenntnis zu setzen und
sie aufzufordern, die ihnen zustehenden Beträge bei der
Kreiskommunalkasse abzuheben. Wo Dorlage der Gel¬
der aus der Gemeindekasse erfolgt ist, muß die Abhe¬
bung durch den Gemeinderechner geschehen

Der Königliche Landrat.
_ J . D. Stahl._

Marienberg, den 10. Mai 1917.
An die Herren Bürgermeister der Landgemeinden.

Sie wollen mir dis zum 25. d Mts . bestimmt
folgende Angaben machen:

1. Gesamtbetrag der fingierten Linkommensteuer
pro 1917 . Mark.

2. Betrag der Steuer von einem Einkommen bis
zu 420 Mk. Mark.

3 . Betrag der Steuer von einem Einkommen von
420 Mk . bis 660 Mk. . . Mark.

4. Betrag der Sleuer von einem Einkommen
von 660 bis 900 Mk. . . . Mark

5 . Summe der Steuer derjenigen Personen, welche
mit ihrem Einkommen ganz oder teilweise von
der Gemeindesteuer befreit sind (Geistliche,
Lehrer pp.) . Mark.

Ter Termin ist genau tinzuhalten.
Der Vorsitzende des KreiSausschusseS.

Marienberg, den 9. Mai 1917.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Aus einer Reihe von Gemeinden gelangen Mel¬

dungen in den letzten Tagen an mich, daß dis ange¬
forderten Kartoffelmengen, die infolge der Kürzung des
Saatgutes um 2 Eentner pro Morgen für 100 und
mehr Ruten Anbaufläche und der Kürzung der Der¬
brauchsmengenum 20 Pfund a. Person errechnet sind,
nicht geliefert werden könnten, da die Besitzer sich zur
Herausgabe weigerten.

Ich mache Sie deshalb nochmals darauf aufmerk
sam, daß die angeforderten Mengen restlos geliefert
werden müssen und daß im Falle der Weigerung zur
Abgabe rücksichtslos die Enteignung durchgeführt wird.
Die Saatgutmengen stehen nach den hier vorliegenden
Berichten der Wirtschaftsausschüsse zur Verfügung.
Die Weigerung der Landwirte ist deshalb unbegrün¬
det und es kann infolgedessen ein Nachlaß an der ge¬
forderten Menge nicht stattfinden.

Ich ersuche Sie, die Landwirte hierauf nachdrück-
lichst aufmerksam zu machen und ihnen zu bedeuten,
daß jede persönliche Vorstellung um Belastung der Km»
toffeln hier überflüssig ist.

Der Königliche Landrat.
Thon.

Königl. Kreisschulinspektion Marienberg.
Marienberg, den 11. Mai 1917.

Am nächsten Montag, den 14. Mai d. I ., findet
um 1 Uhr der Nachmittags eine amtliche Waldwande¬
rung unter Leitung des Herrn Lehrers a. d. Abel zu
Limbach statt, um den Lehrpersonen die Kenntnis des
Wildgemüses zu vermitteln. Der Treffpunkt ist der
hiesige Bahnhof.

An die sämtlichen Lehrpersonen. ^ ^

Der Krieg.
Großes Hauptquartier, 8. Mai (W. T. B.) (Amtlich).

Westlicher Kriegsschauplatz.
Front des Kronprinzen Rupprecht von Bayern.
An der Arras -Front hat sich der Artilleriekampf

weiter verstärkt. Del feindlichen Angriffen auf den
Schloßpark von Roueux und unsere Stellungen zwischen
Fontaines und Riencourt verblieb dem Gegner der
Südwestrand des Dorfes. Heute morgen stürmten un-
sere Truppen Fresnoy und hielten den Ort gegen eng¬
lische Wiedereroberungsoersuche. Ueber 200 Gefangene
und 6 Maschinengewehre sind bisher eingebracht.

Front des deutschen Kronprinzen.
Aus dem Schlachtfelde der Aisne flaute nach dem

heißen, schweren Ringen der letzten Tage die Gefechts¬
tätigkeit gestern stellenweise ab. Zu größeren Kämpfen
kam es den Tag über nördlich von Eraonnelle, wo
die Franzosen sich in erfolglosen, verlustreichen Angriffen
bemühten, uns die Höhenstellungen zwischen Hutebise-
Fe. und Eraonne zu entreißen. An keiner Stelle hatten
sie Erfolg. An den Abend, und Nachtstunden erfolgten
von Dauxaillon bis Eorbeny feindliche Teilvorstöße, die,
abgesehen von geringen örtlichen Erfolgen der Franzosen
östlich von Eraonne gegenüber der tapferen Derteidigung
überall scheiterten.

Bei La Neuville leitete Nachmittags starkes Artil-
leriefeuer einen erfolglosen feindlichen Angriff gegen
Höhe 100 und unsere anschließenden Grüben ein.

In der Champagne bekämpften sich die Artillerien
mit zunehmender Heftigkeit. Ein gegen die Höhe nörd-
lich von Fremes beabsichtigter französischer Angriff kam
in unserem Vernichtungsfeuer nur gegen Keil, und Pöl-
berg zur Entwicklung. Vorübergehend eingedrungener
Feind wurde in seine Ausgangsstellungenzurückge-
warfen.

Am 7. Mai büßte der Feind 20 Flugzeuge ein.
Leutnant Bernert schoß seinen 27., Leutnant Frhr . von
Richthosen seinen 20. Gegner ab.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.

Mazedonische Front.
Zwischen Ochrida- und Prespa -See wiesen Oester¬

reicher und Türken feindliche Vorstöße blutig ab.
Im Cerna-Bogen erfolgten gestern nach zweitägiger

starker Artillerievorbereitung die erwarteten feindlichen
Angriffe aus der Frontbreite von8 Kilometer, die Dank
der hervorragenden Haltung der verbündeten deutschen
und bulgarischen Truppen abgeschlagen sind. Heute
Morgen hatte ein Vorstoß von Franzosen, Russen und
Italienern dasselbe Schicksal.

Westlich des Wardar und Dojran-Sees entfaltete
die feindliche Artillerie eine über das gewöhnliche Maß
hinausgehende Tätigkeit.

I,n Monat April büßten die Gegner 362 Flug¬
zeuge und 29 Fesselballons ein. Don ersteren wurden
299 im Lustkampf abgeschossen. Wir verloren 74
Flugzeuge und 10 Fesselballons. Der verflossene Mo¬
nat zeigte die deutschen Luftstreilkräfte auf der vollen
Höhe ihrer Leistungsfähigkeit. Während sich unsere
Abwehr-Flieger mit Erfolg bemühten, ruchlose feindliche
Bombenangriffe auf die Heimat abzuwehren, stellten
die schweren Aprilkämpfe die höchsten Anforderungen
an die im Felde befindlichen Flieger, Fesselballons und
Flugabwehrkanonen.

In täglicher enger Zusammenarbeit zeigten sie sich
ihnen gewachsen Unsere Bombengeschwader zerstörten
wichtige militärische Anlagen. Unsere Luftaufklärungen
brachten wertvolle Nachrichten. Opfervoller Einsatz un¬
serer Flieger auf dem Gesechtsfelde unterstützte die
schweren Kämpfe der Infanterie und Artillerie in vor-
bildlicher Weise.

«roßt » Hauptqmtttier, 9. Mai (W- I . B.) Amtlich
Westlicher Kriegsschauplatz. ^ '

Front des Kronprinzen Rupprecht von Bayern.
Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen war das

Artilleriefeuer nur an wenigen Stellen lebhafter.
Bayrisch-fränkische Regimenter, die gestern morgen '

Fresnoy mit großem Schneid gestürmt hatten, hielten
den Ort gegen neue feindliche Angriffe und brachten
weitere l00 Gefangene ein.

Teilvorstöße der Engländer bei Roeux und Bulle-
court wurden abgeschlagen.

Front des deutschen Kronprinzen.
Zwischen dem Winterberg und der Straße Torbs.

ny-Derry-an-Bac schritten abends frisch eingesetzte fran¬
zösische Kräfte nach Trommelfeuer zum Angriff. Iin
heißen Ringen wurde der Feind teils durch Nahkampf
teils durch Gegenstoß zurückgeworfen.

Im übrigen war auch an der Aisne- und Tham-
pagnefront die Gefechtstätigkeit, beeinflußt durch das
schlechte Wetter, geringer als an den Vortagen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Nördlich von Kirlibaba und südlich der Valeputna-

Straße wurden Vorstöße russischer Kompagnien leicht
abgewiesen.

Die Mazedonische Front
war gestern der Schauplatz erbitterter Kämpfe. Nach
starker Artillerievorbereitung führte General Sarrail
seine verbündeten Truppen zwischen Presba- und Doi-
ran-See an zahlreichen Stellen zum Angriff. Besonders
erbittert wurde im Cerna-Bogen gekämpft, wo Tag
und Nacht wiederholte feindliche Anläufe unter schwer¬
sten Verlusten für den Gegner vor unfern Stellungen
vollkommen zusammenbrachen; das gleiche Schicksal hat¬
ten Angriffe des Feindes bei Grodofnica, am Wardar
und westlich des Doiran-Sees. Deutsche und bulgari¬
sche Divisionen haben dem Feind eine schwere Nieder¬
lage bereitet.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

Großes Hauptquartier, 10. Mai. (W. T. B.) Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Front des Kronprinzen Rupprecht von Bayern.
Bei Arras ist der Artilleriekampf in weiterer

Steigerung begriffen. Unsre Gräben westlich von Lens
und Avion waren gestern das Ziel vergeblicher feindli¬
cher Unternehmungen. Fresnoy blieb gegen erneute
englische Angriffe restlos in unsrer Hand. Um den Be-
sitz von Vullecourt wogt der Kampf hin und her.

Front des deutschen Kronprinzen.
Zwischen Soissons und Reims nahni die Gefechts¬

tätigkeit zeitweise wieder zu, hielt sich im allgemeinen
aber in mäßigen Grenzen. Am Winterberg und bei
St.-Marie-Fe ., östlich von Tormicy wurden mehrmals
wiederholte französische Angriffe in erbittertem Nah-
Kampf und durch Gegenstoß abgeschlagen Nordwestlich
von Prosnes blieben feindliche Teilvorstöße erfolglos.

Front des Generalfeldmarschalls Herzog Albrecht
von Württemberg.

In mehrern Abschnitten verliefen Unternehmungen
unsrer Aufklärungsabteilungen erfolgreich.

9 feindliche Flugzeuge wurden durch Luftkampf,
1 durch Abwehrfeuer zum Absturz gebracht.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
An der Narajowka , bei Brzezany und an der Bahn

Tarnopol-IIoczow lebte das Artillerie- und Minenfeuer
zeitweise aus.

An der mazedonischen Front wurde gestern die
Schlacht mit größter Erbitterung fortgesetzt und über-
traf in ihrer Heftigkeit alle bisherigen Kämpfe auf dem
dortigen Kriegsschauplatz.

Nordwestlich von Monastir scheiterten feindliche
Angriffe, die den Besitz unserer Höhenstellungen zum
Ziel hatten. Im Cernabogen wurden morgens, nach¬
mittags und abends durch stärkstes Artillerie- und
Minenfeuer vorbereitete, auf einer Front von 16 km
durchgeführt« Massenangriffe von Italienern, Franzosen
und Russen unter schweren Verlusten für den Feind
abgeschlagen- Nördlich von Vodena in unsre Stellung
eingedrungene Serben wurden blutig zurückgeworfen.

Die verbündete deutsche und bulgarische Infanterie
hat in hartnäckigster Abwehr und erbitterten Gegen¬
stößen, unterstützt durch die sich in allen Lagen schnell
anpassende Artillerie, ihre Stellung restlos behauptet
und sich glänzend geschlagen.

Versenkt.
Berlin , 9. Mai . Amtlich. Neue H-Booterfolge

im Atlantischen Ozean : Vier Dampfer und vier Segler
mit 22 500 Tonnen. Darunter befanden sichu. a. fol¬
gende Schiffe: Die bewaffneten englischen Dampfer Se-
bek, 4601 Tonnen, mit Stückgut nach Australien, und
velnira , 3459 Tonnen, mit Oel für England, ein un-
bekannter bewaffneter Dampfer mit Kurs nach Eng.
land, ein unbekannter Dampfer, Ladung anscheinend
Munition. Von den versenkten Seglern führte u. a.
einer Holz, ein andrer Düngemittel noch England.

Der Chef des Admiralstabs der Mariue.
Die Stockholmer Konferenz.

Beru, 9. Mai . Dem Echo de Paris zufolge ha-
ben die französischen Snzialisten der Minderheit beschlos-
sm, Abgeordnete nach Stockholm zu entsenden, ganz
abgesehen davon, was der Sozialistische Nationalrat am
26. Mai beschließen werde.

von Nah und Fern.
Marienbrrg, 11. Mai. Schulvorstand und Gemein¬

devertretung beschlossen in der vorgestrigen Sitzung,
im Hinblik aus die bedeutend höheren Herstellungs-'
Kosten Schul- und Gemeindegebäude bei der Nassau-



ischen Drandversicherungskasse versichern zu lassen. -
Der Wirtschaftsausschuß wurde durch tzinzuwählen der
Herren Apotheker Schimnielfennig und August Schwarz
vergrößert.

- Das Ergebnis der 8. Kriegsanleihe beträgt
im hiesigen Kreise 2500 000 Mark . Alle früheren An¬
leihen werden damit beträchtlich übertrvffen.

- (Beschlagnahme , Bestandserhebung und Enteig¬
nung von fertigen , gebrauchten und ungebrauchten Ge¬
genständen au » Aluminium . Am 10 - Mai 1917 ist ein
Nachtrag zur Bekanntmachung Nr . lVlc. 500/2 . 17.
K. R A vom 1. März 1917 , betreffend Beschlag¬
nahme , Bestandserhebung und Enteignung von ferti¬
gen , gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen aus
Aluminium in Kraft treten . Der Nachtrag bringt eine
Abänderung des § 7 insofern , als die Enteignung der
beschlagnahmten Gegenstände nicht nur durch besondere
an den Besitzer gerichtete Anordnung , sondern auch
durch öffentliche Bekanntmachungen ausgesprochen wer¬
den kann . Ferner werden die Uebernahmepreise (§ 9)
gegenüber der ursprünglichen Festsetzung erhöht - Es
ist Dorsorge getroffen , daß Ablieferern , welche auf
Grund der alten Fassung des § 9 der Bekanntmach,
ung Mc . 500/2 . 17 . K . R . A. die geringere Vergü¬
tung erhalten haben , der Unterschied zwischen den neuen
und den bereits gezahlten Uebernahmepreise « nachge¬
zahlt wird . Schließlich werden noch im § 11 Bestim¬
mungen über Ablieferung von nicht beschlagnahmten
Gegenständen aus Aluminium und die dafür zu zah¬
lenden Uebernahmepreise festgesetzt . Alle Einzelheiten
ergeben sich aus dem Wortlaut der Bekanntmachung,
deren Veröffentlichung in der üblichen Weise durch An-
schlag und durch Abdruck in den Tageszeitungen er-
folgt . Außerdem ist der Wortlaut der Bekanntmach¬
ung bei dem zuständigen Bürgermeisteramt einzu¬
sehen.

Hardt , 11 . Mai . Der vorige Woche auf der Ge-
werkschaft Alexandria in Höhn verunglückte Bergmann
Wilhelm Neeb ist vorgestern in der Klinik zu Gießen
seinen Verletzungen erlegen . N . war beim Füllen eines
Wagens von herabsallendrm Gestein so unglücklich ge¬
troffen worden , daß seine Ueberführung nach Gießen
notwendig wurde . Hier trat noch Lungenentzündung
hinzu . Der Verunglückte war von der Gewerkschaft
aus dein Felde reklamiert und wird von ihr als sehr
tüchtiger und treuer Arbeiter bezeichnet.

Hachenburg , 10 . Mai . Herr Gärtnereibesitzer Gu¬
stav Ax , Gefreiter in einem Neseroe -Insanterie -Regiment
ist für seine Tapferkeit mit dem Eisernen Kreuz 2.
Klasse ausgezeichnet worden

- Der vor seiner Einberufung zum Heeresdienste
bei der Firma 3 . 5chönfeld hier als Reisender tätige
Obergesreite Mied , 6. Fußartillerie -Regiment , ist für
seine bewiesene Tapferkeit mit dem Eisernen Kreuz 2-
Klasse ausgezeichnet worden.

Hütte , 9. April . Dem Musketier Otto Müller
Infanterie -Regiment Ar . 116 , der bereits zweimal im
Osten und Westen verwundet worden war und jetzt
wieder im Felde steht, ist für tapferes und mutiges
Verhalten vor dem Feinde das Eiserne Kreuz 2. Klasse
verliehen worden.

Betzdorf , 10 . Mai . Schutzmann 5teup fing heute
Nacht gegen 3 Uhr in der Wilhelmstraße zwei flüchtige
Franzosen , die bepackt mit Unterhaltsausrüstung , auf
dem Marsche waren durch die Wilhelmstraße in un¬
bekannt « Fernen . Es stellte sich heraus , daß die
beiden Französlinge aus dem Lager Giesenhausen
Oberwesterwald entwichen waren.

Höchst, 9. Mai . Eine größere Anzahl Höchster
Kinder ging dieser Tage auf 4 — 5 Monate zur Er¬
holung nach der Provinz Ostpreußen.

Frankfurt , 9 . Mai - Hessische Landwirte , die mit
der Stadt Darmstadt feste Spargellieferungsverträge
abgeschlossen hatten , hoben unter Dertragsbuch den
Spargel zu Preisen bis zu 1,20 Mk . an Frankfurter
Händler verkauft , sodaß Darmstadt nur einen Bruchteil
von der zu liefernden Menge erhielt . Auf Beschwer¬
den Darmstadts ist nunmehr die Ausfuhr von Spargel
aus Hessen nach Frankfurt verboten worden . Die
hessischen Eisenbahnstationen wurden angewiesen , keine
Spargelsendungen für Frankfurt mehr anzunehmen.

Fraukfurt , 8 . Mai . Einem Feldgrauen wurden in
Lohr vorgestern ein Schließkorb mit 304 Eiern und 12
Pfund Butter abgrnommen , die er im Auftrag der
Tochter eines Gastwirts von Lohr zum Zwecke des
Verkaufs nach Frankfurt a . Main bringen sollte.

Frankfurt , 8 - Mai . Der Nationalstiftung für di«
Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen wurden von
der Fabrik elektrotechn - Artikel , Voigt und Häffner,
100 000 M ., von den Adlerwerken 50000 M . und von
Baron Moritz von Bethmann 20000 M gespendet.

Berlin , 10 Mai . Genau 24 Stunden nach dem
Untergrundbahnzusammenstoß ereignete sich ein schwe-
rer Straßenbahnunfall an der Ecke Ackrrstraß e und
Bernauer Straße . 12 Personen erlitten durch Glas-
splitter Schnittwunden und Hautabschürfungen.

Bereitstellung von Fundxrämien für
abbauwürdige sshosphatlazer.

Veröffentlichungen des Preußischen Land Wirt¬
schaftsministeriums.

Der Bedarf der deutschen Landwirtschaft an phosphorsäure¬
haltigen Düngemitteln wurde in Friedenszeiten in der Haupt¬
sache durch die aus überseeischen Phosphathen hergestellten Su¬
perphosphate und das Thomasphosphatmehl gedeckt. Die Er¬
zeugung des letzteren ist im Kriege nur wenig zurückgegangen.
Die überseeischen Phosphate konnten zum Teil durch die Phos¬
phate Nordfrankreichs und Belgiens und die Wiedereröffnung
des Phosphatbergbaues an der Lahn durch die Kriegsphosphat¬
gesellschaft gedeckt werden . Durch die Auffindung neuer Ver¬
fahren ist es möglich geworden , auch solche phosphorhaltige Ge¬
steine, die man früher nicht auf Düngemittel verarbeiten konnte,
diesem Zweck nutzbar zu machen. Um die Erträge der Land-
Wirtschaft dauernd auf der Höhe zu halten , ist eine Vermehrung
der Bestände an phosphorsäurehaltigen Düngemitteln erforder¬
lich.

Aus Mitteln des Preußischen Staates , der Deutschen Land¬
wirtschafts -Gesellschaft, der Bezugsvereinigung der der deutschen
Landwirte , des Vereins deutscher Dllngerfabrikanten und der
Chemischen Fabrik Rhenania in Aachen ist daher ein Betrag
von 100 000 M . ausgeworfen worden , der zur Gewährung von
Prämien für die Auffindung neuer Lagerstätten und zu der wei¬
teren Untersuchung der letzteren bestimmt ist.

Die Untersuchungen sollen sich nur auf das Gebiet des
Deutschen Reiches , sondern auch auf die besetzten Gebiete des
Ostens erstrecken.

Da auf die Mitarbeit nicht nur von Fachleuten , sondern
auch von Laien gerechnet wird , können solche Personen , die sich
an den Nachforschungen beteiligen wollen , von dem Rheinischen
Mineralien Kontor Dc. F . Krantz , Bonn , Herwarthstratze 36,
kleine Proben der in Betracht kommenden Gesteine nebst einer
kurzen Beschreibung der Vorkommen beziehen.

Meldungen bisher unbekannter , noch nicht gebauter Phos¬
phatlagerstätten sind an die Rohmaterialstelle des Landwirt¬
schaftsministeriums , Berlin , Leipziger Platz 7, zu richten . Die
Königliche Geologische Landesanstalt Berlin , Fnvalidenstratze
44 , hat sich zur Mitarbeit und Auskunfterteilung bereit erklärt.

Erweist sich die angegebene Fundstelle als aussichtsvoll , so
erfolgt eine Untersuchung durch Sachverständige , von deren Er¬
gebnis es abhängt , ob eine Rückgewähr der für die Auffindung
aufgewendeten Kosten und di« Gewährung einer Fundprämie
stattfindet . Die Höhe der letzteren richtet sich nach dem Wert
der festgestellten Lagerstätte.

Findet ein Abbau der neuen Lagerstätte statt , so wird dem
Finder eine angemessene Vergütung für jede Tonne des tatsäch¬
lich geförderten Gesteins zugesichert.

In dem Konkursverfahren über das Vermögen des Karl
Licht in Höchstenbach ist infolge eines von dem Gemeinschuldner
gemachten Vorschlags zu einem Zwangsvergleich Vergleichstermin
auf den 26 . Mai 1917 , vorm . 10 Uhr , vor dem Amtsgericht
anberaumt . Der Vergleichsvorschlag ist auf der Gerichtsschreiberei
des Konkursgerichts zur Einsicht der Beteiligten niedergelegt.

Hachenburg , den 4 . Mai 1917.
. Aönigliches Amtsgericht.

Am 10. 5 . 17 ist ein Nachtrag zu der Bekanntmachung , be¬
treffend „ Beschlagnahme , Bestandserhebung und Enteignung von
fertigen , gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen aus Alumi¬
nium " erlassen worden . Der Wortlaut der Bekanntmachung ist
in den Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.

Kgl . Oberförsterei Hachenburg
verkauft Samstag , den 19 . Mai d . Is . , von 10 Uhr vorm , ab
im Gasthaus Jung zu Hütte aus dem Hoffmannswäldchen,
Distrikt 23 und 26 :
Eichen : 2 rm Scheit ; Buchen : 413 rrn Scheit , 36 rm Knüppel

und 1274 rm Reiser.
Die Herren Bürgermeister ersuche ich um ortsübliche Bekannt¬

machung.

Für Heeresliefemng größere Anzahl

SlcinnW1 SWÄ
sofort gesucht.

Steinbrüche C . Craemer,
Schüren , Kreis Hörde i. Weftf.

<8

Kultivatoren,
Eiserne Schiebkarren,

3 Kettenwagen und
H Butterwagen

in drei Größen . Große Sendung angekommen.

Carl Fischer , *
Eiscnhandlung — Hachenburg.

M
M
M

Für Landwirte!
Uebernehme die Anfertigung von Heuseilen , Koppelseilen,

Zugsträngen sowie Kuh - und Kälberstricken aller Art im
Lohne und nehme Flachsabfall und Abwerg in Tausch oder Zahlung.

Robert Aopper , Seilermeister, Lsachenhurg.

für Damen , Mädchen und Kinder
in Massen -Auswahlen.

Garnierte Kinderhütchen von Mk. 1.50 an

Empfehle in großer Auswahl:

Wen ui MW«
Ringe , Broschen , Colliers,
Armbäiröer , Ohrringe unö
Fassrurgen fiir Semi -Vil - er.

€ . spülte , Macher, Hachenburg.
Ankauf von altem Gold und Silber.

Wdetim
werden dieses Jahr von jeden
Landwirt , jeder Genossenschaf
und Verein versichert und zwo
gegen Tod , notwendiges Töten
Diebstahl und Blitz, eventl . kam
auch nur gegen Diebstahl uni
Blitz allein versichert werden
Alles zu einer billigen , feste,
Prämie . Anfragen kostenlor
durch

A. Walz,
Frankfurt a . M ., Dergweg 32

Telefon Hansa 5962,
Subdirektor der „Allgemeine,
Deutschen Viehversicherung a . G

zu Berlin.

Kleesamen,
Kechstlz unb Rchsatz,
KM uni Kalisalz,

sofort lieferbar.
Aeltere Bestellungen bitten zu
wiederholen und für Dünger

Säcke einzusenden.

Curl MüllerS'üjjnr,
Rroxpach,

Bahnhof Ingelbach.
Fernsprecher Nr . 8 , Amt Alten¬

kirchen (Westerwald ) .

I $d)übwaren i
3.. . .
| August Schwarz |
* Marienberg . "

aller Art
kaufen Sie gut und billig bei

Bienenkasten
mit sämtlichem Zubehör zu ver¬

kaufen.
Heinrich Hehn, Bach.

Jimpc»ud Eiultgt-
Sdpfint

sind stets zu haben bei
Ludwig Weyand,

Langenbach b. M.

Vergrößerungen
von Photographien
sowie Broschen , Medaillons
nach gewünschtem Bilde liefert
prompt und billigst
Carl Bungeroth , Hachenburg.
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